
 
  
Stellenausschreibung 43-03 2024 

Pohlheim, 14.03.2024   
 

 
Für unsere Tagesförderstätte in Lollar suchen wir ab sofort: 
 

 Studierende oder Quereinsteiger für Assistenzleistungen (w/m/d) 
im Umfang von 19 Std. wöchentlich, befristet bis zum 31.01.2026 

 
Wir suchen für eine Frau mit Behinderung eine Assistenzkraft zur Unterstützung in der Nutzung eines technischen Kom-
munikationsgerätes (TobiI), sowie weiterer Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation (UK).  
Die Arbeitszeiten sind Mo – Do: ca. 8:30 – 12:30 Uhr , freitags von 8:30 –11:30 Uhr. 

 
Sie bringen mit: 
 Freude am Umgang mit Menschen mit Behinderung 
 Verständnis im Umgang mit technischen Hilfsmitteln 
 Gute Beobachtungsgabe 
 Ruhe und Verantwortungsbewusstsein 
 
Wir bieten Ihnen: 
 Gute Einarbeitung durch Angehörige und Fachpersonal 
 Feste Ansprechpartner*in 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fortbildungsangebote 
 Kollegiale und wertschätzende Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team 
 Regelmäßige Arbeitszeiten 
 Ggf. Berücksichtigung Ihrer universitären Verpflichtungen bei der Dienstplanung 
 Vergütung in Anlehnung an den TVöD SuE je nach Qualifikation 
 Sechs Wochen Jahresurlaub 
 Entdecken Sie viele weitere Vorteile in unserem modernen Sozialunternehmen unter: http://benefits.lhgi.de 

 
Bewerber*innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt. 
 
Für Ihre Bewerbung verwenden Sie bitte ausschließlich unser Bewerberportal unter www.lebenshilfe-giessen.de. 
Postalische Einsendungen oder Bewerbungen per E-Mail können nicht berücksichtigt werden. Die Bewerbungsfrist 
endet am 29.03.2024. 
 
Für telefonische Rückfragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an: 
 
Karin Reuther 
Tagesförderstätte 
06404 / 804 365 
 
Ehrenamtliches Engagement in Hilfsorganisationen wie Feuerwehr oder Rettungsdienst wird in unserem Betrieb geför-
dert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben. Im Ehrenamt er-
worbene Erfahrungen und Fähigkeiten können gegebenenfalls im Rahmen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung positiv berücksichtigt werden, wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit dienlich sind.  
  


